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,BAYERISCHES LANDESAMT 
FÜR DENKMALPFLEGE 

Referat B VI - Lineare Projekte 

Postfach 1 0 02 03 
80076 München 

Tel: 089/2114-282 
Fax: 089/2114-300 
E-Mail: Juergen.Obmann@blfd.bayern .de 

Datum 

24.06.2019 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 

Schiene, DB: PFV Fürth, Neubau von 7 Weichen Bahnstrecke 5900/5972 Bahn-km 11,310 -

11,790, FÜ 

Sehr geehrte Frau Schwipp, 

vielen Dank für die Beteiligung an der Planung. 

1. Baudenkmäler 

Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege werden, soweit aus den Unterlagen ersichtlich, 

durch die oben genannte Planung nicht berührt. Sofern in Zukunft innerhalb des 

Geltungsbereiches weitere Maßnahmen an Baudenkmälern (in Neubaugebieten können unter 

Umständen Flurdenkmäler betroffen sein) oder in unmittelbarer Nähe davon durchgeführt 

werden, bittet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege jeweils zum Bauantrag gehört zu 

werden. 

2. Bodendenkmäler 

Bodendenkmäler sind im Bereich der vorgeschlagenen Untersuchungsfläche nicht bekannt. Das 

Risiko wird aufgrund der Lage und aufgrund der momentanen Denkmalkenntnis sehr gering 

eingeschätzt, bei den geplanten Bauarbeiten Bodendenkmäler bzw. archäologische Funde oder 

Befunde zu zerstören. 

Zentrale: 
Hofgraben 4, 80539 München 
Postfach 1 0 02 03, 80076 München 

U-/S-Bahn: Marienplatz 
Straßenbahn: Linie 19 
Nationaltheater 

Tel. 089/2114-0 
Fax 089/2114-300 
Internet: http://www.blfd.bayern.de 

Bayer. Landesbank München 
IBAN DE75700500000001190315 
BIC BYLADEMM 



2 

Falls durch die Baufirmen oder andere am Bau beteiligte Personen archäologische Befunde und 

/ oder Funde beim Bau entdeckt werden sollten, ist dies dem Bayerischen Landesamt für 

Denkmalpflege bzw. der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu melden (Art. 8 Abs. 1 

BayDSchG). Ich möchte Sie bitten, dies an den Maßnahmeträger bzw. die Baufirmen 

weiterzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Obmann 


